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Kassationshof des Schweizerischen Bundesgeridites

Urteil vom 27. Dezember 1946

Die Firma X hat gegen eine von der Genfer Behörde getroffene
Strafverfügung wegen Anpreisung eines gewöhnlichen Speisefettes in einem Inserat
mit dem Wortlaut

Du Poulet tous les jours
des repas préparés à la graisse alimentaire «Le Poulet»

bis an das Bundesgericht rekurriert. Der Kassationshof des Bundesgerichtes hat
die Beschwerde vollinhaltlich abgewiesen, weil auch er zur Ansicht gelangte,
eine derartige Anpreisung stelle eine Irreführung des Käufers im Sinne des Art.
15 der eidg. Lebensmittelverordnung dar, indem letzterer Glaubens sein könne,
es handle sich hier um ein ganz oder doch wenigstens teilweise aus Geflügel
gewonnenes Fett. An diesem Entscheid vermochte auch der Einwand, die
betreffende Marke sei beim eidg. Amt für geistiges Eigentum deponiert, nichts zu
ändern, da die Bestrafung nicht wegen der Marke als solche, sondern wegen
der damit verbundenen irreführenden Reklame erfolgte.
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